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Weihnachtsgruß 
 
Corona – und kein Ende? Zumindest fühlt es sich so 
an. Denn wer hätte vor zwölf Monaten gedacht, dass 
sich die aktuelle Situation vor Weihnachten 2021 min-
destens genauso anfühlt, wie ein Jahr zuvor? 
 
Geschäftlich war 2021 für die meisten Betriebe in un-
serer Region ein gutes Jahr. Dies gilt allerdings nicht 
für unsere Friseurbetriebe, die nach einem harten Lock-
down zu Beginn des Jahres hart getroffen wurden. 
 
2G Plus Regelung, dann wieder 3G sorgten im No-
vember erneut für große Probleme und Verunsicherung 
bei Betrieben und Kunden. Gerade jetzt zeigt sich 
erneut, wie wichtig es ist, Innungsmitglied zu sein. 
 
Sicher ist, dass wir auch im kommenden Jahr vor 
großen Herausforderungen stehen, die wir gemeinsam 
lösen wollen!  
 

Wir bedanken uns für das Vertrauen, das Sie uns in 
diesem Jahr geschenkt haben und wünschen Ihnen, 
Ihren Familien und Mitarbeitern ein ruhiges Weih-
nachtsfest, ein wenig Zeit zum Durchatmen und  
einen guten Rutsch in ein hoffentlich etwas normaleres 
Jahr 2022. 

 
Ihr Team der Kreishandwerkerschaft  
Hildesheim – Alfeld  

 

40 Jahre Kreishandwerkerschaft 
 

Auf 40 Jahre Engagement und Einsatz für unsere 
Handwerksbetriebe konnte Marina Flohr aus der 
Geschäftsstelle Hildesheim am 01. Dezember 2021 
zurückblicken.  
 
In kleinem Rahmen haben die Mitarbeiter und der 
Kreishandwerksmeister das Dienstjubiläum von  
Frau Flohr in Hildesheim gefeiert. Matthias Zieseniß 
überreichte ihr ein Präsent und eine Urkunde und dankte 
ihr für jahrzehntelange Beratung und Unterstützung der 

Betriebe, mit der sie sich großes Ansehen 
erwarb.  
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Wichtiges für Arbeitgeber 
 
Ab Januar 2022 haben die gelben Formulare zur 
Bestätigung der Arbeitsunfähigkeit ausgedient, auch 
die rosa Zettel für verschriebene Medikamente werden 
zukünftig durch digitale Lösungen ersetzt.  
 
Worauf Sie sich als Arbeitgeber einstellen müssen, hat 
der Malerverband Niedersachsen in einem Merkblatt    
zusammengefasst.  
Das kostenlose Merkblatt erhalten Sie auf Anfrage.  

(05181 1477) 

 

Dachdecker - Innung 
 

Einen Führungswechsel gab es bei der Dachdecker -

Innung Alfeld. Erk Dethlefsen ist neuer Obermeister. 

Nach 13 Jahren hat Roland Hesse sein Amt zur 

Verfügung gestellt und wurde von den Mitgliedern für 

sein Engagement zum Ehrenobermeister ernannt.  

 

Bei den Neuwahlen gab es sonst keine Veränderung. 

Stellvertreter Patrick Aigner wurde einstimmig wieder-

gewählt, genau wie Carsten Schaper (Lehrlingswart), 

Otto Pülm (Schriftwart), Roland Busch (Kassenwart) 

sowie Kai-Uwe Busch (stellv. Lehrlingswart).  

 
Bild: Der neue Vorstand mit Ehrenobermeister Roland 
Hesse 
 

Urlaubsrecht bei Kurzarbeit 
 
Fallen aufgrund von Kurzarbeit einzelne Arbeitstage 
vollständig aus, ist dies bei der Berechnung des 
Jahresurlaubes zu berücksichtigen. 
 
Arbeitnehmer erwerben für die Zeiträume, in denen 
sie wegen Kurzarbeit „Null“ durchgehend nicht 
gearbeitet haben, keine Urlaubsansprüche.  
 
Da die Arbeitspflicht während dieser Zeit aufgehoben 
ist, entstehen auch keine Urlaubsansprüche. Der 
Arbeitgeber kann daher den Urlaub anteilig kürzen,  
für jeden vollen Monat der Kurzarbeit „Null“ um 
ein Zwölftel. 
 
 
 

Bäcker - Innung 
 
Die Bäcker – Innung hat ihren Vorstand einstimmig  
wiedergewählt. Obermeister Matthias Zieseniß 
freut sich, dass sowohl sein Stellvertreter Godehard 
Höweling als auch Thomas Wucherpfennig als 
Lehrlingswart wieder an seiner Seite stehen und ihn 
unterstützen. Torsten Freimann ist Beisitzer und die 
Kassenprüfer sind Ernst Helmer und Markus Grube. 
 

 
 

Neuwahl des KH - Vorstandes 
 
Als Nachfolger für unseren verstorbenen Kreishand- 

werksmeister wurde Matthias Zieseniß offiziell von 

der Mitgliederversammlung zum neuen Kreishand-

werksmeister gewählt. Zu seinem Stellvertreter  

wählten die Anwesenden Safdar Chaudry, Obermeister 

der Bau- und Zimmerer Innung. 
 

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde Roland 

Hesse aus dem Vorstand verabschiedet, neu gewählt 

wurden Carina Leichner, Obermeisterin der Friseur-

Innung und Martin Ossenkopp, Obermeister der  

Tischler – Innung.  

Bild: Der neue Vorstand der Kreishandwerkerschaft, es 

fehlt Carina Leichner 

 

Der gesetzliche Mindestlohn 
 
Bitte beachten Sie, dass sich der gesetzliche 
Mindestlohn zum 01 Januar 2022 von bisher 9,60 
Euro auf 9,82 Euro erhöhen wird. 
 



Merkblatt Urlaubsrecht 
 

Der UDH hat ein ausführliches Merkblatt zum aktu-

ellen Urlaubsrecht veröffentlicht. Es gibt einen 

Überblick über die Grundzüge des Urlaubsrechts  

(auch bei Teilzeitkräften) und die aktuelle Rechtslage. 

Weiterhin gibt es eine Kurzübersicht, aus der unsere 

Handwerksbetriebe die wesentlichen Aspekte des 

Urlaubsrechts schnell entnehmen können. 

 

Das kostenlose Merkblatt erhalten Sie auf Anfrage.  

(05181 1477) 

 

Corona-Hilfen 2021 
 
Überprüfung auf zu viel bezahlte Hilfen im 
Rahmen der Soforthilfen  
 
Die NBank hat bisher mehr als 6 Milliarden Euro 
Hilfsmittel ausgezahlt, um die Folgen der Corona-
krise abzumildern. Etwa eine Milliarde Euro davon 
wurde als Soforthilfen ausbezahlt, um die Liquidität 
der Betriebe zu sichern. Die Höhe der Auszahlungen 
basierte auf Schätzungen der Antragsstellenden.  
 
Im Ergebnis zeigt sich schon jetzt, dass nicht alle 
Betriebe die Unterstützung benötigten. So haben 
bisher rund 10 Tausend Betriebe mehr als 62 
Millionen Euro freiwillig zurückgezahlt.  
 
Die Soforthilfen gehen nun in die Abrechnung. Im 
Rahmen des Rückmeldeverfahrens wurden bisher 
mehr als 130.000 Betriebe angeschrieben. Viele 
wurden aufgefordert, die Corona-Hilfen zurück-
zuzahlen.  
 
Bitte sprechen Sie mit ihrem Steuerberater und 
legen Sie ggfs. Widerspruch ein.  
Eine Rückmeldung an uns wäre auch nützlich, 
um unterstützend tätig zu werden.  

Corona-Hilfen 2021 

Minijob  
 
Die neue Bundesregierung will die Minijob-Grenze  
von 450 Euro auf 520 Euro erhöhen. Sie soll sich 
an einer Wochenarbeitszeit von zehn Stunden zu 
Mindestlohnbedingungen orientieren. 
 

 

Betriebsrentenstärkungsgesetz 
 
Arbeitgeber müssen für die Entgeltumwandlungen 
ihrer Mitarbeiter einen 15 %-igen Zuschuss ver-
pflichtend zahlen – das gilt bereits seit 2019 für 
neue- und ab 01.01.2022 auch für schon bestehende 
Vereinbarungen.  
 

Entfernungspauschale 
 
Durch das Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutz-
programms wurde die Entfernungspauschale bereits 
ab 2021 auf 0,35 Euro und ab 2024 auf 0,38 Euro 
angehoben. Die Anhebung gilt erst ab dem 21. 
Entfernungskilometer und ist bis zum Jahr 2026 
befristet.  
 
Für die Entfernungen bis zu 20 Kilometer ist 
unverändert eine Entfernungspauschale von 
0,30 Euro zu berücksichtigen.  
 

Sachzuwendungen 
 
Bisher durften Arbeitnehmern pro Monat Sach-
zuwendungen in Höhe von maximal 44 Euro 
steuerfrei zufließen. 2022 steigt die Freigrenze auf 
50 Euro pro Monat.  
 

Corona zusammengefasst 
 
Die Corona-Pandemie stellt auch das Handwerk vor 
große Herausforderungen. Viele Betriebe befinden 
sich seit Monaten in einer angespannten wirtschaft-
lichen Situation und benötigen Unterstützung. Dabei 
ist es häufig schwierig, bei der Vielzahl an Hilfs-
programmen den Überblick zu behalten. 
 
Der Zentralverband des Deutschen Handwerks hat 
die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema 
zusammengestellt, die sich für Handwerksbetriebe 
im Zusammenhang mit der Krise stellen.  
 
Nähere Informationen finden Sie unter  

w ww . zd h .d e / t h e m en - u nd -

p o s i t i on e n / co r o n av i r u s  

 

 

 


